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Betreff 
 

Mitteilung betr. Verkaufsoffene Sonntage im Stadtgebiet Bornheim im Jahr 
2018 

 
Sachverhalt 
 
Die Zulässigkeit verkaufsoffener Sonntage im Stadtgebiet Bornheim wird durch die beste-
hende Ordnungsbehördliche Verordnung (OV) über das Offenhalten von Verkaufsstellen an 
Sonn- und Feiertagen in der Stadt Bornheim vom 30.12.2015 geregelt. Die sich aufgrund 
dieser Verordnung für das Jahr 2018 ergebenden verkaufsoffenen Sonntage wurden dem 
Haupt- und Finanzausschuss mit Sitzungsvorlage-Nr. 543/2017-3 zur Sitzung am 05.09.2017 
mitgeteilt. 
 
Versehentlich wurde bei der Festlegung des verkaufsoffenen Sonntags aus Anlass des 
Brunnenfestes 2018 in Roisdorf das falsche Datum wiedergegeben. Nachfolgend wird die 
Übersicht der verkaufsoffenen Sonntage für das Jahr 2018 in berichtigter Form erneut zur 
Kenntnis vorgelegt. 
 
Verkaufsoffene Sonntage im Stadtgebiet Bornheim im Jahr 2018 
 

  Datum Anlass 

Ortschaft Bornheim     

Sonntag 13. Mai 2018 Bornheimer Kleinkirmes 

Sonntag 02. September 2018 Bornheimer Großkirmes 

Sonntag 02. Dezember 2018 Weihnachtsmarkt 

Ortschaft Roisdorf    

Sonntag 18. März 2018 Frühlingsfest 

Sonntag 24. Juni 2018 Brunnenfest 

Sonntag 23. September 2018 Roisdorfer Großkirmes 

Sonntag 11. November 2018 Martinsmarkt 

Ortschaft Hersel    

Sonntag 27. Mai 2018 Herseler Frühlingsfest 

Sonntag 16. September 2018 Herseler Herbst 

Sonntag 21. Oktober 2018 Herseler Oktoberfest 

Hinweis: 
An den genannten Terminen ist eine Öffnung der Geschäfte jeweils grundsätzlich in der Zeit 
von 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr für maximal 5 Stunden zulässig! 
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